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STRASSENKEHRUNG 

26. und 27. März 2019 
Beginn: 7.00 Uhr 

 

Alle Fahrzeugbesitzer werden ersucht, die  
Fahrbahn im genannten Zeitraum frei von  

abgestellten Fahrzeugen zu halten!!!! 

Die Straßenkehrung wird von der  
Fa. Pöck durchgeführt. 

 
 

 

AKTIONSTAG 

für unsere UMWELT 

Wir laden  alle WindenerInnen ein, sich an der 
Flurreinigung zu beteiligen!  
Ob Jung oder Alt, alle sind herzlich 
eingeladen, einen  gemeinsamen 
Beitrag für ein sauberes  
Winden am See zu leisten. 

 

Für entsprechende Stärkung und Getränke ist gesorgt.  
Abschluss des Umweltaktionstages: Bauhof 

Samstag, 6. April 2019  

Treffpunkt: 9.00 Uhr, Bauhof 

mitzubringen:  
Handschuhe & großes Engagement                     

Die Umwelt dankt!!!      
 

Gemeindeumweltreferent                  Bürgermeister                                   
Christopher  Gross eh.                         Erwin Preiner eh.                                            

 

Ich setze mich bereits seit langem vehe-
ment für ein Verbot von Glyphosat ein. 
National und auf europäischer Ebene 
muss das für Menschen, Insekten und 
vor allem Bienen hochgefährliche Pflan-
zengift verboten werden.  
Per Regierungsbeschluss hat das Bur-
genland den Einsatz von Glyphosat in 
der Landesverwaltung und allen Landes-
beteiligungen untersagt; im Bereich der 
Landesstraßenverwaltung wird dieses 
Pflanzengift seit 2014 nicht mehr ver-
wendet. Zahlreiche Gemeinden - auch 
Winden am See - haben sich einem Gly-
phosat-Verzicht bereits angeschlossen 
und wurden dafür von Umweltlandesrä-
tin Astrid Eisenkopf mit einem Landes-
Gütesiegel ausgezeichnet. 
Leisten wir alle einen Beitrag zum 
Schutz der Bienen und der Umwelt. Mit 
Beginn der Gartenzeit ist es relativ ein-
fach: eine kleine Blumenwiese anbauen, 
Blütenstauden setzen oder auch nur ein 
Stück Wiese, die nicht gemäht wird, und 
schon sind die für uns alle nützlichen 
Bienen gut versorgt! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 

Erwin Preiner 
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sucht eine/n  
RegionalmanagerIn (15 Wochenstunden) 

Anforderungen: Ausbildung im Gesundheits- oder 
Sozialbereich, Berufserfahrung, gute Vernetzung, 
eigener PKW 

Mindestlohn: € 970,97 brutto. Möglichkeit zu Ho-
me-Office Tagen, Beginn ab April oder Mai 2019. 

Schriftliche Bewerbung an:  
Frau Mag. Sonja Scheiblhofer, MSc.  

Viele Fundsachen (Jacken, Kostüme, ...)  vom 
Faschingsumzug und der Apres-Ski-Party liegen 
im Gemeindeamt auf. 

 

Von der Aufbahrungshalle bis zur Hauptstraße 
erfolgt die Stromzufuhr für die Straßenbeleuch-
tung durch ein gemeinsames Stromkabel. An 
den alten Straßenlaternen unmittelbar vor der 
Aufbahrungshalle wurde durch Sturm und Re-
gen ein Kurzschluss verursacht, sodass es eini-
ge Male zu zeitweiligen Stromausfällen kam.  
 

An der Behebung des Schadens wird gearbei-
tet. Es wird ersucht, die Stromausfälle in besag-
ten Straßenzügen zu entschuldigen! 

 

Die Gemeinde Winden am See ist Mitglied im 
Gemeindenetzwerk „Vielfalt Leben“. Hierbei 
geht es um  Unterstützung von naturnahen Le-
bensräumen für Insekten, z.B. Anlegen von Blu-
menwiesen und diversen anderen Projekten 
zum Erhalt der Artenvielfalt. Auch Mitgliedsge-
meinden des Regionalverbandes Neusiedlersee 
Leithagebirge nehmen an dem Projekt „Vielfalt 
Leben“ teil. 

 

 

 

IMPRESSUM: Medieninhaber: Gemeinde Winden am See, Herausgeber: Bgm. Erwin PREINER 
Alle: Gemeinde Winden am See, 7092 Winden am See, Hauptstr. 8 | Tel.: +43 2160 8275  | www.winden.at | facebook: @GemeindeWinden 

Dient der Information der Windener Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. 

Eintragungszeitraum für die Volksbegehren 
 

„CETA-Volksbegehren“ und 
„Für verpflichtende Volksbegehren“ 

Ort:  Gemeindeamt Winden am See 

Montag, 25.3.2019  8.00 – 16.00 Uh 
Dienstag, 26.3.2019 8.00 – 20.00 Uhr 
Mittwoch, 27.3.2019 8.00 – 20.00 Uhr 
Donnerstag, 28.3.2019  8.00 – 16.00 Uhr 
Freitag, 29.3.2019  8.00 – 16.00 Uhr 
Samstag, 30.3.2019  8.00 – 10.00 Uhr 
Montag, 1.4.2019  8.00 – 16.00 Uhr 

Die Eintragung kann in jeder Gemeinde zum je-
weiligen Eintragungszeitraum oder auch online 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren) getätigt werden.           

Online kann man eine Eintragung bis zum letz-
ten Tag des Eintragungszeitraumes (1.4.2019) 
20.00 Uhr, durchführen.   
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des 
Eintragungszeitraumes das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt (Österreichische Staatsbür-
gerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, 
kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum 
Stichtag 18.2.2019 in der Wählerevidenz einer 
Gemeinde eingetragen ist.    
Bitte beachten: Personen, die bereits eine Un-
terstützungserklärung für dieses Volksbegeh-
ren abgegeben haben, können keine Eintra-
gung mehr vornehmen, da eine getätigte Un-
terstützungserklärung bereits als gültige Ein-
tragung zählt.  

 

Stellenausschreibungen 
Wasserleitungsverband  
Nördliches Burgenland 

 

1 Helferposten – Außenstelle Neusiedl 
1 KFZ-Techniker/in – Zentrale Eisenstadt 
1 Lehrstelle – LagerlogistikerIn (Lehrzeit 3 J.) 
1 Techniker/in – Überregionale Anlagen 

Infos unter www.wasserleitungsverband.at oder Aus-
hang Gemeindeamt. Die Stellenbewerbung ist bis 
05.04.2019 beim Wasserleitungsverband Nördliches 
Burgenland, Rusterstraße 74, 7000 Eisenstadt, oder un-
ter kunden@wasserleitungsverband.at, einzubringen.  

http://www.winden.at
http://www.bmi.gv.at/volksbegehren
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.wasserleitungsverband.at&data=02%7C01%7C%7C965a6b983c0a4a70313a08d6ad217cb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636886756664894639&sdata=Yoh4eZQ%2BhTkzBbiyLGOjc0FfsIim5dL%2F0XPdINRYarA%3D&reserv


3 

Familienbonus Plus  
 
Der Familienbonus Plus 
vermindert Ihre zu zahlen-
de Steuer. Bei kleinen Ein-
kommen kann das bedeu-
ten, dass Sie in Zukunft 
keine Einkommensteuer 
mehr bezahlen müssen.  
Berücksichtigt werden 
auch geringverdienende 
Alleinerziehende bzw. Al-
leinverdienende, die gar 
keine oder eine sehr nied-
rige Einkommensteuer 
bezahlen. Ihnen steht ein 
so genannter Kindermehr-
betrag in Höhe von bis zu 
250 Euro pro Kind und 
Jahr zu.  
Sie können den Familien-
bonus Plus seit Jänner 
2019 über die Lohnver-
rechnung in Anspruch 
nehmen. In diesem Fall 
verringert sich bereits 
während des Jahres Ihre 
Lohnsteuer und Sie spü-
ren laufend eine monatli-
che Entlastung.  
Dazu müssen Sie das For-
mular E 30 ausfüllen und 
Ihrem Arbeitgeber abge-
ben. Sie können Ihren 
Steuervorteil aber auch 
nach Ablauf des Jahres 
beim Finanzamt über die 
Steuererklärung bzw. Ar-
beitnehmerveranlagung 
geltend machen.  
Der Brutto-Netto-Rechner 
wurde erweitert, damit 
Sie sich Ihre persönliche 
Steuerersparnis durch 
den Familienbonus Plus 
beziehungsweise den Kin-
dermehrbetrag ausrech-
nen können. Den Rechner 
sowie weitere Informatio-
nen finden Sie auf: 
familienbonusplus.at  

Wir konnten auch heuer wieder den in Winden am See lebenden Schau-
spieler und Regisseur Franz HERZOG für die Idee des Vorlesetages ge-
winnen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und/oder Filme angefer-
tigt werden und zum Zweck der Nachberichterstattung veröffentlicht werden können. 

http://www.familienbonusplus.at
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